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RS OGH 1950/4/22 2Ob499/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1950

Norm

EO §35 Ag

MG §41

ZPO §575 Abs3

Rechtssatz

Nachträglicher Wegfall des Eigenbedarfes macht die Exekution nicht unzulässig. In der Unterlassung eines Antrages

auf Wiederaufnahme der nach der Kriegsmaßnahmenverordnung aufgeschobenen Exekution und der

stillschweigenden Fortsetzung des Bestandverhältnisses liegt ein Verzicht auf den Räumungsanspruch.

Entscheidungstexte

2 Ob 499/49

Entscheidungstext OGH 22.04.1950 2 Ob 499/49
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